Hauptsatzung

der Gemeinde Gremersdorf (Kreis Ostholstein)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der
Gemeindevertretung vom 08.07.2003 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises

Ostholstein folgende Hauptsatzung fiir die Gemeinde Gremersdorf erlassen:

§1
Amtssitz, Siegel
(zu beachten: § 12 GO)

(1) Die Gemeinde unterhilt keine eigene Verwaltung; sie gehdrt dem Amt Oldenburg-

Land an, das seinen Amtssitz in Oldenburg in Holstein hat.
(2) Die Gemeinde Gremersdorf fiihrt das kleine Landessiegel mit der Inschrift

,,Gemeinde Gremersdorf - Kreis Ostholstein®

§2
Biirgermeisterin oder Biirgermeister
(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 82, 84 GO)

(1) Der Biirgermeisterin oder dem Biirgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich

iibertragenen Aufgaben.

(2) Sie oder er entscheidet ferner iiber

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500,-- €,

2. Verzicht auf Anspriiche der Gemeinde und Niederschlagung solcher Anspriiche,
Fiihrung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag
von 1.500,-- € nicht iiberschritten wird,

3. Ubernahme von Biirgschaften, Abschluss von Gewihrvertriigen und Bestellung
anderer Sicherheiten fiir Dritte sowie Rechtsgeschifte, die dem wirtschaftlich

gleichkommen, soweit ein Betrag von 1.500,-- € nicht tiberschritten wird,



4. Erwerb von Vermogensgegenstinden, soweit der Wert des Vermogensgegen-
standes einen Betrag von 25.000,-- € nicht iibersteigt,

5. Abschluss von Leasing-Vertridgen soweit die monatliche Leasingrate 150,-- €
bzw. jahrliche Leasingrate 1.800,-- € nicht iibersteigt,

6. VerdauBlerung und Belastung von Gemeindevermogen, soweit der Wert des Ver-
mogensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 12.500,-- € nicht
iibersteigt,

7. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von
2.500,-- €,
8. Anmietung und Anpachtung von Grundstiicken und Gebauden soweit der monatliche
Mietzins 150,-- € bzw. jahrliche Mietzins 1.800,-- € nicht iibersteigt,
9. Vergabe von Auftragen bis zu einem Wert von 50.000,-- €,
10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von
5.000,-- €,

11. Hingabe von Darlehen und Zuschiissen bis zu einem Betrag von 1.500,-- €,

12. Erteilung und Versagung des Einvernehmens der Gemeinde nach § 36 BauGB,

13. Erteilung und Versagung des Einvernehmens der Gemeinde nach § 76 Abs. 5 der

Landesbauordnung.

§3
Gleichstellungsbeauftragte
(zu beachten: § 22 a AO)

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Oldenburg-Land kann an den Sitzungen der
Gemeindevertretung und der Ausschiisse teilnehmen. Dies gilt auch fiir nichtoffentliche
Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben.

In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

§ 4
Stindige Ausschiisse
(zu beachten: §§ 16 a, 22 Abs. 4, §§ 45, 46, 94 Abs. 5 GO)



(1) Die folgenden stdndigen Ausschiisse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet:

a) Finanzausschuss
Zusammensetzung:
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter
Aufgabengebiet:
Finanzen und Steuern,
Personalangelegenheiten,
Grundstiicksangelegenheiten,
Vertrags- und Vergabewesen.
b) Bau- und Umweltausschuss
Zusammensetzung:
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter und
4 Biirgerinnen oder Biirger, die der Gemeindevertretung angehoren kénnen
Aufgabengebiet:
Baumafnahmen, Bauunterhaltung, Bauleitplanung,
Gemeindewege, Fremdenverkehr, Umweltschutz
¢) Bildungs- und Sozialausschuss
Zusammensetzung:
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter und
4 Biirgerinnen oder Biirger, die der Gemeindevertretung angehdren konnen
Aufgabengebiet:
Schule und Kultur, Sport- und Jugendarbeit, Sozialwesen,
Wohnungswesen, Jugendhilfe, Gesundheitswesen
d) Ausschuss zur Priifung der Jahresrechnung
Zusammensetzung:
3 Gemeindevertreterinnen - und -vertreter
Aufgabengebiet:

Priifung der Jahresrechnung.

(2) In die Ausschiisse wird nach Moglichkeit eine gleich gro3e Zahl von stellvertretenden

Mitgliedern, davon im Bildungs- und Sozialausschuss und im Bau- und Umweltaus-



schuss je bis zu vier Biirgerinnen bzw. vier Biirger, die der Gemeindevertretung
angehoren konnen, gewéhlt. Das stellvertretende Mitglied einer Fraktion wird tétig,
wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner Fraktion
gewihltes sonstiges Mitglied verhindert ist. Mehrere stellvertretende Ausschussmit-
glieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge, in der sie zur Wahl vorgeschlagen

worden sind (Poolvertretung).

(3) Neben den in Absatz 1 genannten stdndigen Ausschiissen der Gemeindevertretung
werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschiisse

bestellt.

(4) Den Ausschiissen wird die Entscheidung iiber die Befangenheit ihrer Mitglieder
und der nach § 46 Abs. 8 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen

iibertragen.

(5) Der Finanzausschuss entscheidet iiber

Stundungen von mehr als 2.500,-- € bis zu einem Betrag von 5.000,-- €,

§5
Aufgaben der Gemeindevertretung
(zu beachten: §§ 27, 28 GO)

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-
dungen, soweit sie sie nicht auf die Biirgermeisterin/den Biirgermeister oder auf stindige

Ausschiisse tibertragen hat.

§6
Einwohnerversammlung
(zu beachten: § 16 b GO)

(1) Die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister beruft einmal im Jahr eine Versamm-

lung der Einwohnerinnen und Einwohner ein. Das Recht der Gemeindevertretung,



die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberiihrt. Die

Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf die Ortschaften durchgefiihrt werden.

(2) Fiir die Einwohnerversammlung ist von der Biirgermeisterin oder dem Biirgermeister
eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversamm-
lung ergénzt werden, wenn mindestens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und
Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversamm-

lung sind 6ffentlich bekannt zu geben.

(3) Die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister leitet die Einwohnerversammlung.
Sie oder er kann die Redezeit bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschrianken,
falls dies zur ordnungsgeméfBen Durchfithrung der Einwohnerversammlung erforderlich

1st. Sie oder er ubt das Hausrecht aus.

(4) Die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister berichtet der Einwohnerversammlung iiber
wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erorterung. Einwohne-
rinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Uber Anregungen
und Vorschlidge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Ab-
stimmung sind die Anregungen und Vorschldge schriftlich festzulegen. Sie gelten als
angenommen, wenn fiir sie die Stimmen von mindestens 51 % der anwesenden Ein-
wohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung iiber Anregungen

und Vorschlige, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuléssig.

(5) Uber jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-

schrift muss mindestens enthalten:

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,
2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,



4. den Inhalt der Anregungen und Vorschlige, iiber die abgestimmt wurde,

und das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der Biirgermeisterin oder dem Biirgermeister und der

Protokollfihrerin oder dem Protokollfihrer unterzeichnet.

(6) Anregungen und Vorschldge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindever-
tretung behandelt werden miissen, sollen dieser zur nachsten Sitzung zur Beratung

vorgelegt werden.

§7
Entschddigung
(zu beachten: §§ 24, 32 GO, Entschadigungsverordnung)

(1) Die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister erhilt nach Mallgabe der Entschadi-
gungsverordnung eine Aufwandsentschidigung in Hohe des Hochstsatzes der

Verordnung.

Der Biirgermeisterin oder dem Biirgermeister werden auf Antrag besonders er-

stattet:

1. bei Benutzung eines Wohnraumes fiir dienstliche Zwecke die zusitzlichen Auf-

wendungen flir dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung;

2. bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten
der dienstlich notwendigen Telefongebiihren, die anteiligen Grundgebiihren und bei
erstmaliger Herstellung des Anschlusses nach Ubernahme des Ehrenamtes die

anteiligen Kosten der Herstellung.

Die Erstattung der in Ziffer 1 und 2 genannten Kosten kann in pauschalierter Form

erfolgen.



Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Biirgermeisterin oder des Biirger-
meisters wird nach Mal3gabe der Entschidigungsverordnung bei Verhinderung der
Biirgermeisterin oder des Biirgermeisters fiir ihre oder seine besondere Téatigkeit
als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschdadigung gewihrt, deren Hohe
von der Dauer der Vertretung abhdngt. Die Aufwandsentschadigung betréigt fiir
jeden Tag, an dem die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister vertreten wird, ein
DreiBBigstel der monatlichen Aufwandsentschiddigung der Biirgermeisterin oder des
Biirgermeisters. Die Aufwandsentschadigung fiir die Stellvertretung darf die Auf-

wandsentschiddigung der Biirgermeisterin oder des Biirgermeisters nicht {ibersteigen.

(2) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Malligabe der Entschddigungsverordnung eine
monatliche Aufwandsentschidigung in Hohe von 10 % der Aufwandsentschiddigung der

Biirgermeisterin oder des Biirgermeisters gemal3 § 7 Abs. 1 Satz 1.

Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Mal3gabe der Entschadigungs-
verordnung bei Verhinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden fiir ihre besondere
Tatigkeit als Vertretung eine Aufwandsentschiddigung gewéhrt, deren Hohe von der
Dauer der Vertretung abhéngt. Die Aufwandsentschédigung betrigt fiir jeden Tag,

an dem die Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, ein
DreiBigstel der monatlichen Aufwandsentschidigung der oder des Fraktionsvorsitzen-
den. Die Aufwandsentschddigung fiir die Stellvertretung darf die Aufwandsentschidi-

gung der oder des Fraktionsvorsitzenden nicht {ibersteigen.

(3) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maf3gabe der Entschiddigungs-
verordnung fiir die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, an Sitzungen der
Ausschiisse, denen sie als Mitglieder angehoren oder an denen sie als Stellvertretende
von Ausschussmitgliedern bei deren Verhinderung teilnehmen, an Sitzungen der Frak-
tionen und Teilfraktionen und an sonstigen in dieser Hauptsatzung bestimmten Sitzungen
sowie flir sonstige Tatigkeiten fiir die Gemeinde, fiir die ein besonderer Auftrag vorliegen
muss, ein Sitzungsgeld in Hohe des Hochstsatzes der Verordnung. Fiir die Teilnahme an
Sitzungen der Ausschiisse, denen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter nicht
angehoren, erhalten diese ein reduziertes Sitzungsgeld von 10,-- €.

Die nicht der Gemeindevertretung angehdrenden Mitglieder der Ausschiisse erhalten

nach Mafligabe der Entschidigungsverordnung fiir die Teilnahme an Sitzungen der
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Ausschiisse, in die sie gewihlt sind und an Sitzungen der Fraktionen und Teilfrak-
tionen sowie fiir sonstige Téatigkeiten fiir die Gemeinde, fiir die ein besonderer Auftrag
vorliegen muss, ein Sitzungsgeld in Hohe des Hochstsatzes der Verordnung.
Entsprechendes gilt fiir stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der

Gemeindevertretung angehoren, im Vertretungsfall.

(4) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten nach
Mallgabe der Entschidigungsverordnung fiir jede von ihnen geleitete Ausschuss-

sitzung ein zusitzliches Sitzungsgeld in Hohe des Hochstsatzes der Verordnung.

(5) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tétigen Biirgerinnen und Biirgern, Ge-
meindevertreterinnen und -vertetern, den nicht der Gemeindevertretung angehorenden
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschiissen und Mitgliedern der
Beirite ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tatig-
keit wéahrend der regelméBigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbst-
stdndiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Hohe gesondert zu ersetzen. Ferner
ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozial-
versicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschadigungsberechtig-
ten an den Sozialversicherungstrager abgefiihrt wird. Sind die in Satz 1 genannten Per-
sonen selbstdndig, so erhalten sie fiir den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder
der ehrenamtlichen Tatigkeit wahrend der regelméBigen Arbeitszeit entstandenen Ver-
dienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschddigung, deren Hohe je Stunde im
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem
Ermessen festgesetzt wird. Der Hochstbetrag der Verdienstausfallentschiadigung je

Stunde betrégt 35,-- €.

(6) Personen nach Abs. 5 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen fiihren

und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstitig sind, erhalten gesondert fiir



die durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tatigkeit bedingte
Abwesenheit vom Haushalt wéhrend der regelméBigen Hausarbeitszeit auf Antrag fiir jede
volle Stunde der Abwesenheit eine Entschiddigung. Der Stundensatz dieser Entschiadigung
betrdgt 12,-- €. Auf Antrag sind statt einer Entschddigung nach Stundensitzen die

angefallenen notwendigen Kosten fiir eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

(7) Personen nach Abs. 5 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tétigkeit erforder-
lichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, oder pflegebediirftiger Familienangehoriger gesondert erstattet. Dies gilt
nicht fiir Zeitrdume, fiir die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbstindiger Arbeit
oder Verdienstausfallentschdadigung nach Absatz 5 oder eine Entschidigung nach Ab-

satz 6 gewéhrt wird.

(8) Personen nach Abs. 5 Satz 1 ist fiir Dienstreisen Reisekostenvergilitung nach den fiir
Beamtinnen und Beamte geltenden Grundsétzen zu gewdhren. Fahrkosten fiir die
Fahrten zum Sitzungsort und zuriick, hochstens jedoch in Hohe der Kosten der Fahrt
von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zuriick, werden gesondert erstattet. Bei
der Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Héhe der Entschidigung nach

den Sitzen des § 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz.

(9) Die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister ist berechtigt, das eigene Kraftfahrzeug
zur Durchfiihrung von Dienstreisen zu benutzen; in diesem Fall wird das privateigene
Kraftfahrzeug als im tiberwiegend dienstlichen Interesse gehalten im Sinne der Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften iiber die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge zu

Dienstreisen (VVK) anerkannt.

(10) Die Gemeindewehrfiihrerin oder der Gemeindewehrfiihrer und ihre oder seine Stell-
vertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter sowie die Ortswehrfiithrerinnen oder

-filhrer und deren Stellvertretende erhalten nach MaB3igabe der Entschiadigungsver-



ordnung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschdadigung in Héhe des Hochst-
satzes der Verordnung.

Die Gerdtewartinnen oder Gerdtewarte erhalten nach Mal3gabe der Richtlinien iiber die
Entschiddigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Entschadigungen in Hohe

des Hochstsatzes.

(11) Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes erhilt nach Mallgabe der
Entschiddigungsverordnung fiir die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretungen
und der Ausschiisse ein Sitzungsgeld in Hohe des Hochstsatzes der Verordnung. Satz 1
gilt im Falle der Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten fiir ihre Stellvertreterin

entsprechend.

§8
Vergabe von Auftragen
(zu beachten: § 29 GemHVO)

Die Vergabe von Auftragen im Sinne des § 29 GemHVO erfolgt:

a) bei einem Wert bis zu 2.500,-- € durch freihdndige Vergabe,

b) bei einem Wert bis zu 10.000,-- € nach formloser Preisanfrage,

c) bei einem Wert bis zu 50.000,-- € nach beschrénkter Ausschreibung,
d) bei einem Wert von iiber 50.000,-- € nach 6ffentlicher Ausschreibung.

§9
Vertrdge mit Gemeindevertreterinnen und —vertretern
und der Biirgermeisterin oder dem Biirgermeister
(zu beachten: § 29 GO)

Vertrdge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Blirgermeisterin
oder dem Biirgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen
oder -vertreter oder die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister beteiligt sind, sind ohne
Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer

Wertgrenze von 5.000,-- €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 500,-- €, halten.

Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der Zu-
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schlag nach Mafigabe der Verdingungsordnung fiir Leistungen oder der Verdingungsordnung
fiir Bauleistungen oder der Verdingungsordnung fiir freiberufliche Leistungen erteilt worden,
so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn er sich
innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,-- €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich

2.500,-- €, hilt.

§ 10
Verpflichtungserklarungen
(zu beachten: § 51 GO)
Verpflichtungserkldrungen zu Geschéften, deren Wert 2.500,-- €, bei wiederkehrenden

Leistungen monatlich 250,-- €, nicht iibersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie

nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen.

§ 11
Veroftentlichungen
(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung)
(1) Satzungen der Gemeinde werden in folgender Tageszeitung bekannt gemacht:
,Liibecker Nachrichten - Ostholsteiner Nachrichten - Nord*“. Die Veroffentlichung
ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem die Zeitung den Satzungstext bekannt ge-

macht hat.

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Pldnen und Verzeichnissen ist
in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist betrégt einen Monat,
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Ausle-
gung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu ver-

merken.

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene 6ffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-

falls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 12

-11 -



Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt riickwirkend am 01.04.2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Hauptsatzung vom 24.03.1998, zuletzt geédndert durch Satzung vom 23.01.2002, auBler Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfiigung des
Landrats des Kreises Ostholstein vom 30.07.2003 erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

23758 Oldenburg i.H., den 05. August 2003

(L.S.) gez. Klinckhamer
- Biirgermeister -

-12 -



	4 Bürgerinnen oder Bürger, die der Gemeindevertr
	4 Bürgerinnen oder Bürger, die der Gemeindevertr
	Die Erstattung der in Ziffer 1 und 2 genannten Kosten kann in pauschalierter Form

